
Der Landtag von Niederösterreich hat am ……………………… 

beschlossen: 

 
 

Verfassungsgesetz –  
Änderung der NÖ Landtagswahlordnung 1992 

 

 

Die NÖ Landtagswahlordnung 1992, LGBl. 0300, wird wie folgt geändert: 
 

 

1.  § 22 lautet: 

„§ 22 

Wegen gerichtlicher Verurteilung 

(1) Wer durch ein inländisches Gericht wegen 

1. einer nach dem 14., 15., 16., 17., 18., 24. oder 25. Abschnitt des 

Besonderen Teils des Strafgesetzbuches – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, i.d.F. 

BGBl. I Nr. 66/2011, strafbaren Handlung; 

2. einer strafbaren Handlung gemäß §§ 278a bis 278e StGB; 

3. einer strafbaren Handlung gemäß dem Verbotsgesetz 1947, StGBl. Nr. 

13/1945, i.d.F. BGBl. Nr. 148/1992; 

4. einer in Zusammenhang mit einer Wahl, einer Volksabstimmung, einer 

Volksbefragung oder einem Volksbegehren begangenen strafbaren 

Handlung nach dem 22. Abschnitt des Besonderen Teils des StGB zu einer 

nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 

oder wegen einer sonstigen mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung  

zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren 

rechtskräftig verurteilt wird, kann vom Gericht (§ 446a StPO, BGBl. Nr. 



631/1975, i.d.F. BGBl. I Nr. 67/2011) unter Zugrundelegung der Umstände des 

Einzelfalls vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. 

(2) Der Ausschluss vom Wahlrecht beginnt mit Rechtskraft des Urteils und 

endet, sobald die Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsentziehung verbundene 

vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur 

durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so endet der Ausschluss mit 

Rechtskraft des Urteils. Fällt das Ende des Ausschlusses vom Wahlrecht in 

die Zeit nach dem Stichtag, so kann bis zum Ende des Einsichtszeitraums (§ 

25 Abs. 1) die Aufnahme in das Wählerverzeichnis begehrt werden.“ 

 

2. Im § 25 Abs. 1, erster Satz, wird die Wortfolge „durch fünf aufeinander 

folgende Werktage“ durch die Wortfolge „während fünf Werktagen“ ersetzt.

  

3.  Im § 36 wird folgender Abs. 3 angefügt :                   

„(3) Den Wahlberechtigten kann bis spätestens am fünften Tag vor dem 

Wahltag eine amtliche Wahlinformation (Muster Anlage 9) zugestellt  werden.  

Diese hat den Namen des Wahlberechtigten, sein Geburtsjahr und seine 

Anschrift, den Wahlort (Wahlsprengel), die fortlaufende Zahl auf Grund seiner 

Eintragung in das Wählerverzeichnis, den Wahltag sowie die Wahlzeit und das 

Wahllokal zu enthalten. Darüber hinaus kann auf dieser Information auch eine 

personenbezogene mindestens siebenstellige Buchstaben/Ziffernkombination 

für den Identitätsnachweis (Muster Anlage 10) im Falle einer schriftlich 

beantragten Ausstellung der Wahlkarte (§ 39 Abs. 1) angeführt sein.  

 

4. § 39 Abs. 1 lautet:  

„(1)  Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der 

Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit 

dem Tag der Wahlausschreibung bis spätestens am vierten Tag vor dem 

Wahltage schriftlich oder spätestens am zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 

Uhr, mündlich unter Angabe eines Grundes gem. § 38 Abs. 1 zu beantragen. 

Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig. Ebenfalls bis zum 

letztgenannten Zeitpunkt kann ein schriftlicher Antrag gestellt werden, wenn 

eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller 



bevollmächtigte Person möglich ist. Der mündliche Antrag ist persönlich bei 

der Gemeinde zu stellen und ist die Identität durch ein Dokument 

nachzuweisen; beim schriftlichen Antrag ist die Identität entweder 

• durch Angabe der Passnummer oder 

• falls eine Wahlinformation gemäß § 36 Abs. 3 eine 

Buchstaben/Ziffernkombination enthält, durch Anführung derselben 

oder 

• durch Anschluss einer Kopie des Reisepasses oder der Kopie einer 

Urkunde bzw. amtlichen Bescheinigung gemäß § 64 Abs.1 oder 

• im Fall einer elektronischen Einbringung durch eine qualifizierte 

elektronische Signatur 

glaubhaft zu machen. Die Gemeinde ist ermächtigt, die Passnummer im Weg 

einer Passbehörde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der 

für die Ausstellung dieser Dokumente zuständigen Behörde zu überprüfen. Im 

Fall des § 38 Abs. 2 hat der Antrag das ausdrückliche Ersuchen um den 

Besuch durch eine besondere Wahlbehörde gemäß § 70 Abs. 1 und die 

genaue Angabe der Räumlichkeiten, wo der Antragsteller den Besuch durch 

eine besondere Wahlbehörde erwartet, sowie bei Personen, die sich in 

öffentlichem Gewahrsam befinden, eine behördliche Bestätigung über die 

Unterbringung zu enthalten. Die Notwendigkeit des Besuches ist glaubhaft zu 

machen.“ 

 

5. § 39 Abs. 3 lautet: 

„(3) Für die Ausfolgung oder Übermittlung ausgestellter Wahlkarten gilt 

folgendes: 

1. Anlässlich der persönlichen Übernahme der Wahlkarte hat der 

Antragsteller eine Übernahmebestätigung zu unterschreiben. Ist er 

hierzu nicht in der Lage, ist hierüber ein Aktenvermerk aufzunehmen. 

2. Eine Ausfolgung an den wahlberechtigten anderen Eheteil oder 

eingetragenen Partner oder wahlberechtigte Verwandte (Eltern oder 



Kinder) ist gegen Übernahmebestätigung ebenfalls zulässig, wenn eine 

schriftliche Legitimation zur Übernahme vorgewiesen wird. 

3. Sonstigen schriftlich legitimierten Personen dürfen neben der allenfalls 

eigenen Wahlkarte je Wahl und Gemeinde nicht mehr als zwei 

Wahlkarten gegen Übernahmebestätigung ausgefolgt werden. 

4. Ansonsten sind die Wahlunterlagen dem Antragsteller eingeschrieben 

und nachweislich zuzustellen. Der Zustelldienst hat die Übernahme der 

Wahlkarten zu bestätigen. Die nachweisliche Zustellung hat nach den 

Bestimmungen des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 111/2010, mit der Maßgabe zu erfolgen, dass eine 

Zustellung nur durch einen Zustelldienst zulässig ist.“ 

 

6. Im § 39 Abs. 6 wird der Satz „Gegen die Verweigerung der Ausstellung einer 

Wahlkarte steht ein Rechtsmittel nicht zu.“ angefügt. 

 

 7. Im § 40 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: „Bis zum 

neunundzwanzigsten Tag nach dem Wahltag hat der Bürgermeister 

gegenüber jedem im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten auf 

mündliche oder schriftliche Anfrage Auskunft zu erteilen, ob für ihn eine 

Wahlkarte ausgestellt worden ist. Zu diesem Zweck haben Gemeinden nach 

Weitergabe der Wählerverzeichnisse an die Gemeindewahlbehörde bis zum 

angeführten Zeitpunkt Kopien der Wählerverzeichnisse bereit zu halten, sofern 

sie nicht über andere Aufzeichnungen, z.B. in einer EDV-Applikation, über die 

ausgestellten Wahlkarten verfügen. Bei einer Anfrage hat der Wahlberechtigte 

seine Identität glaubhaft zu machen.“ 

 

 

8.  § 41 lautet: 

„§ 41 

(1) Wählbar sind alle gemäß § 21 wahlberechtigten Männer und Frauen, die 

am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch ein 

inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener 



strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 

rechtskräftig verurteilt worden sind. Der Ausschluss von der Wählbarkeit endet 

nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und mit 

Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder 

weggefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt 

worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft des Urteils. 

 

(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen 

ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteilten 

alle Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist er auch von der Wählbarkeit 

nicht ausgeschlossen. Der Ausschluss von der Wählbarkeit tritt ferner nicht 

ein, soweit das Gericht die Strafe bedingt nachgesehen hat. Wird die bedingte 

Nachsicht widerrufen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft dieses Beschlusses 

der Ausschluss von der Wählbarkeit ein.“ 

 

9. Folgende Anlage 9 wird angefügt: 

 

10. Folgende Anlage 10 wird angefügt: 

 


